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Wahlprüfsteine Cannabis 
Die Cannabispolitik der großen Parteien - Bundestagswahl 2005 

Ebenso wie Drogen nicht alles im Leben sein sollten, ist natürlich auch Drogenpolitik 
nicht der einzige ausschlaggebende Punkt bei einer Wahlentscheidung. Dennoch sagt 
Drogenpolitik mehr über die Gesinnung einer Partei aus, als nur die Frage, ob sie Hanf 
legalisieren will oder nicht.  

Die Drogenpolitik verrät vielmehr Grundsätzliches darüber, ob eine Partei den Bürger eher als 
selbst bestimmtes Individuum sieht oder als lenkbares Schaf, das von der Obrigkeit vor bösen 
Einflüssen beschützt werden muss (und kann!). Wer selbst Drogen konsumiert, mag bei der 
Wahlentscheidung besonders auf die Drogenpolitik achten, denn dann wird man von den re-
pressiven Parteien zum Kriminellen gestempelt mit möglicherweise drastischen Folgen. 
 
Um in dem Punkt etwas Klarheit zu verschaffen, werden wir im Folgenden einen Überblick 
über die Cannabispolitik der Parteien geben. Als Hanfverband konzentrieren wir uns auf den 
Punkt Cannabis, aber es sei nebenbei bemerkt, dass von den großen Parteien keine dafür ist, 
die Strafverfolgung auch bei anderen Drogen zu beenden. Ebenso lassen wir die Herange-
hensweise der Parteien an die legalen Drogen und Präventionsbemühungen weg, hier sind die 
Unterschiede nicht so drastisch. 
Wer darüber nachdenkt, eine andere Partei zu wählen, deren Chancen nicht so gut stehen, in 
den Bundestag einzuziehen, möge auf den entsprechenden Homepages selbst recherchieren, 
welche Meinung die jeweilige Partei zu Drogen hat.  
 
 
Auch ohne endgültige Gewissheit über die Neuwahlen hat der Wahlkampf längst begonnen. 
Parteiprogramme sind größtenteils verabschiedet, die Medien und die Öffentlichkeit wollen 
wissen, was sie von den einzelnen Parteien zu erwarten haben. 
Das gilt auch für die Freunde von Hanf und die Befürworter einer Cannabislegalisierung bzw. 
-liberalisierung. 
Deshalb haben wir die Parteien gebeten, uns folgende Fragen zu beantworten.  
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Strafverfolgung einfacher Cannabiskonsumenten, Anbau und Hanfsamen 
 

Eine gewisse Entkriminalisierung von Hanfkonsumenten hat durch das Urteil des Bundesver-
fassungsgerichtes von 1994 stattgefunden. Seitdem können Strafverfahren gegen Konsumen-
ten unter Umständen eingestellt werden, wenn die Menge Cannabis, die sie besitzen, unter-
halb einer Grenze bleibt, die in jedem Bundesland unterschiedlich ist. Dennoch bekommen 
sehr viele Cannabiskonsumenten in Deutschland die Folgen der Strafverfolgung zu spüren. 
Die Zahl der Strafverfahren erreicht jedes Jahr neue Rekordwerte. Schon die Einleitung eines 
solchen Verfahrens wird als sehr unangenehm empfunden, auch wenn das Verfahren später 
eingestellt wird. Außerdem kommt es in vielen Fällen doch zu Verurteilungen, z.B. in Wie-
derholungsfällen, oder bei Überschreiten der "geringen Menge" in bestimmten Bundeslän-
dern. 
Deshalb möchten wir Sie fragen, wie Sie zur Strafverfolgung von Cannabiskonsumenten ste-
hen: 
 
1. Wollen Sie die Strafverfolgung von Cannabiskonsumenten generell eher mildern, ver-
schärfen oder unverändert lassen? 
 
SPD 
Die SPD sieht Cannabis nicht als harmlose Droge an. Deshalb wollen wir an der grundsätzli-
chen Strafbarkeit des Besitzes, des Anbaus und des Inverkehrbringens von Cannabis festhal-
ten. Die dieser Haltung entsprechenden Regelungen im Betäubungsmittelgesetz (BtMG) ste-
hen für uns nicht zur Disposition. Denn in aktuellen Studien zur Auswirkung des nichtmedi-
zinischen Cannabiskonsums wird immer wieder auf die Gefährlichkeit durch eine ganze Rei-
he akuter und langfristiger Beeinträchtigungen hingewiesen. So ist auch zu beobachten, dass 
bei den ambulanten Drogenberatungsstellen der Anteil der Klienten, die wegen eines Canna-
bisproblems in die Behandlung kommen, stetig zunimmt. 
 
Bündnis 90/Die Grünen 
Die Politik der Kriminalisierung von Cannabiskonsumenten ist gescheitert. Trotz Strafandro-
hung konsumieren immer mehr und immer jüngere Menschen Cannabis und Haschisch. 
Deshalb ist es das erklärte politische Ziel von Bündnis 90/Die Grünen, Cannabiskonsumenten 
zu entkriminalisieren. Statt auf Strafe setzen wir auf Aufklärung und Prävention, Therapie 
und Hilfe. Dies ermöglicht eine effektive Suchtpolitik, die die Gefährdungen aller Drogen - 
Alkohol, Tabak, aber auch Cannabis - insbesondere bei jungen Menschen in den Blick nimmt. 
Die Kriminalisierung hingegen erschwert die Aufklärungsarbeit: Wer über Cannabiskonsum 
offen spricht, gerät schnell in den Verdacht, für den Konsum zu werben. 
 
FDP 
Eine Legalisierung von Cannabis wird es auch bei einer Regierungsbeteiligung der FDP nicht 
geben. Bei Dauergebrauch sind die möglichen negativen Gesundheitsschäden erheblich. Die 
gesellschaftlichen Folgen wären unkalkulierbar in einer Zeit, in der die Gesellschaft, vor al-
lem die Kinder und Jugendlichen, ohnehin immer mehr Gesundheitsrisiken ausgesetzt sind. 
Das Argument, Cannabis legalisieren zu wollen, weil auch der Tabak- und Alkoholkonsum 
gesundheitsgefährdend sei, ist nicht stichhaltig. 
 



 

Deutscher Hand Verband (DHV) – Hanfverband.de 
Dunckerstr. 70, 10437 Berlin | Tel: 0049 (030) 447 166 53 | Fax: 0049 (030) 447 166 54 | Mail: info@hanfverband.de 

Allerdings hält die FDP den Weg, den Gelegenheitskonsumenten zu entkriminalisieren, für 
richtig. Es gilt angemessen und verhältnismäßig auf die Tatsache zu reagieren, dass das gele-
gentliche Rauchen eines Joints ein gesellschaftliches Phänomen ist, das nicht repressiv und 
mit aller Staatsmacht angegangen werden muss. Hier muss nach praktikablen Lösungen ge-
sucht werden, die auch die Behörden und Gerichte so gering wie möglich belasten. Eine libe-
rale Sucht- und Drogenpolitik setzt stärker auf Prävention als auf Repression. Das gilt auch 
für Cannabis. Die gesundheitlichen und gesellschaftlichen Gefahren, die entstehen, sobald aus 
dem gelegentlichen Konsum ein Dauerkonsum wird und die Konsumenten keine Erwachse-
nen sondern Kinder sind, verlangen eine Intensivierung der Aufklärungsarbeit. Vor allem in 
Zeiten, in denen der Cannabiskonsum gerade bei Kindern und Jugendlichen besorgniserre-
gend ansteigt. 
 
Die Linkspartei.PDS 
Die Linkspartei.PDS befürwortet eine Legalisierung von Cannabis (siehe dazu auch die Ant-
worten auf die folgenden Fragen). Eine Milderung der Strafverfolgung kommt als Zwischen-
lösung in Betracht, so lange eine Legalisierung von Cannabis noch nicht erfolgt ist. So hat die 
Linkspartei.PDS in Berlin die Bruttomenge von Cannabisharz oder Marihuana, bis zu der 
grundsätzlich Ermittlungsverfahren einzustellen sind, von sechs auf 15 Gramm erhöht; bei 
Mengen bis 30 Gramm bleibt die Option der Straffreiheit offen. Weitere Lockerungen waren 
in der Koalition gegen die SPD nicht durchzusetzen. Die Linkspartei.PDS wird sich aber wei-
terhin dafür engagieren, dass Strafverfolgung unterbleibt und die Toleranzmengen erhöht 
werden. 
 
 
2. Werden Sie sich für eine bundesweit einheitliche "geringe Menge" Cannabis einset-
zen? Wenn ja, welcher Grenzwert schwebt Ihnen vor? 
 
SPD 
Ausgehend von der grundsätzlichen Strafbarkeit des Besitzes von Cannabis, befürworten wir 
eine einheitliche Regelung zur Festlegung der Kriterien für die Einstellungspraxis nach § 31a 
BtMG. Als Reaktion auf die so genannte "Haschisch-Entscheidung" des Bundesverfassungs-
gerichts von 1994, regte die SPD-geführte Bundesregierung bei den hierfür zuständigen Lan-
desjustizministerien vor allem die Festlegung einer "geringen Menge" für den Eigenkonsum 
an. Diese scheiterte vor allem an der starren Haltung der unionsgeführten Bundesländer. 
Nichtsdestotrotz gibt es heute in Deutschland zur Verfahrenseinstellung nach § 31a BtMG ei-
ne im Wesentlichen einheitliche strafrechtliche Praxis und Rechtsprechung. 
 
Bündnis 90/Die Grünen 
Seit mehr als 10 Jahren ist die Forderung des Bundesverfassungsgerichts an die Bundeslän-
der, für eine einheitliche Einstellungspraxis bei Cannabis zu sorgen, nicht erfüllt. Nach wie 
vor streiten die Länder, bis zu welcher sog. "geringe Menge" der Cannabisbesitz straffrei 
bleiben soll: Bayern zieht die Grenze schon bei 6 g, Schleswig-Holstein erst bei 30 g. 
Dieser Zustand muss beendet werden. Die Strafbarkeit von Cannabisdelikten muss bundes-
einheitlich festgesetzt werden. Vorzugswürdig erscheint eine Regelung im Strafgesetzbuch, 
die eine obligatorische Mindestmenge festschreibt: bis zu dieser Menge dürften dann straf-
rechtliche Ermittlungen gar nicht mehr aufgenommen werden. Aus grüner Sicht erscheint eine 
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Menge von 10 g, wie vom Bundesgerichtshof vorgeschlagen, als taugliche Orientierung bei 
der Bemessung des Grenzwertes. 
Unbenommen bliebe den Bundesländern bei dieser Lösung, über den materiellrechtlichen 
Grenzwert hinaus fakultative Einstellungsmöglichkeiten beizubehalten. 
 
FDP 
Eine bundeseinheitliche Regelung sowohl im Umfang der Strafverfolgung als auch in der 
Festlegung der so genannten geringfügigen Menge ist dringend erforderlich. Die Bundeslän-
der müssen sich gemeinsam darauf verständigen. Die FDP wird sich im Falle einer Regie-
rungsbeteiligung für eine entsprechende Koordinierung auf Bundesebene stark machen. 
 
Die Linkspartei.PDS 
Die Bundesländer sind schon seit geraumer Zeit aufgefordert, die "geringe Menge" bundes-
weit einheitlich zu gestalten. Eine Einigung scheiterte vor allem am Widerstand Bayerns. Die 
Linkspartei.PDS vertritt die Auffassung, dass eine bundesweit einheitliche Menge, die als 
Schwellenmenge zur Einstellung von Ermittlungsverfahren dient, sinnvoll ist. Diese definierte 
Menge sollte nach dem Prinzip der Günstigkeit richten und mindestens der in Schleswig-
Holstein festgelegten Menge von 30 Gramm entsprechen. Das Günstigkeitsprinzip halten wir 
für sinnvoll, weil wir die User/innen von Cannabisprodukten generell entkriminalisieren wol-
len. 
 
 
Viele Cannabiskonsumenten bauen selbst wenige Hanfpflanzen für ihren Eigenbedarf an. Da-
bei gefährden sie keine anderen Personen, nehmen nicht am illegalen Schwarzmarkt teil und 
fördern ihn nicht durch ihre Nachfrage. In einigen Fällen trägt der direkte Umgang mit den 
Pflanzen nebenbei zu einem bewussteren Konsum bei. Insgesamt kann unserer Meinung nach 
hierbei kaum von einem gesellschaftsschädlichen Verhalten die Rede sein. Dennoch sind 
Hanfsamen verboten und die Pflanzenliebhaber müssen mit empfindlicheren Strafen rechnen 
als wenn sie ihre Hanfgenussmittel auf dem freien Markt beschaffen würden. Der Anbau ist 
ein zusätzlicher Straftatbestand und durch die periodische Vorratshaltung einer frischen Ernte 
ist die ggf. beschlagnahmte Menge Cannabis im Zweifelsfall größer. 
 
3. Wollen Sie die Strafverfolgung des Anbaus weniger Hanfpflanzen zur Deckung des 
Eigenbedarfs eher mildern, verschärfen oder unverändert lassen? 
 
SPD 
Aufgrund der Gefährlichkeit des nichtmedizinischen Konsums von Cannabis wollen wir an 
dem Verbot des Anbaus von Tetra Hydro Cannabinol (THC)-haltigen Hanfpflanzen festhal-
ten. Die hierzu getroffenen Regelungen wollen wir beibehalten. 
  
Bündnis 90/Die Grünen 
Die Frage der Entkriminalisierung von Cannabiskonsumenten ist zwar vorrangig an die Be-
sitztatbestände angekoppelt, aber nicht zwingend auf diese beschränkt. Ein positiver Neben-
aspekt der Entkriminalisierung des Hanfanbaus ist auch, dass damit kein Erwerb mehr nötig 
wäre und somit der Eigenkonsum vom international agierenden illegalen Drogenhandel ent-
koppelt würde. 
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Nachteilig an einer Entkriminalisierung des Hanfanbaus für den Eigenbedarf ist jedoch die 
Gefahr für Jugendliche. Wer mit Kindern zusammenlebt und in seinen vier Wänden Hanf für 
den Eigenbedarf anbaut, bringt auch die Kinder damit in Kontakt. Dies gilt es zu berücksich-
tigen, wenn die Frage des Hanfanbaus diskutiert wird. 
 
FDP 
Auch hier gilt der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Eine prinzipielle Aufhebung des Ver-
botes würde aber die Abgrenzung vom Anbau für den Eigengebrauch zu dem kommerziellen, 
illegalen Anbau schwierig bis unmöglich machen. Zudem ist es juristisch und gesellschaftspo-
litisch problematisch den Anbau eines illegalen Produkts generell legalisieren zu wollen 
 
Die Linkspartei.PDS 
Die Linkspartei.PDS setzt sich für die Straffreiheit des Eigenanbaus ein. Ein Nutzen der Ent-
kriminalisierung von Cannabis ist es, dem Schwarzmarkt und den damit verbundenen mafiö-
sen Strukturen das Wasser abzugraben. Eine Legalisierung des Anbaus von Cannabis zum Ei-
genverbrauch würde genau diese wünschenswerte Entwicklung zusätzlich befördern. 
 
 
4. Halten Sie das Verbot von Hanfsamen in diesem Zusammenhang für sinnvoll, oder 
werden Sie sich für dessen Abschaffung einsetzen? 
 
SPD 
Hanfsamen fallen nicht grundsätzlich unter das gesetzliche Verbot des BtMG. Gemäß § 1 
Abs. 1 BtMG in Verbindung mit der Anlage I des BtMG fallen nur solche Hanfsamen als 
nicht verkehrsfähige Betäubungsmittel unter das Verbot, die THC-haltige Pflanzen hervor-
bringen. Damit soll dem verbreiteten Vertrieb von Cannabissamen für den individuellen An-
bau von Hanf zu Rauschzwecken entgegengewirkt werden. 
  
Die Linkspartei.PDS 
Im Zusammenhang mit der Antwort auf Frage drei ergibt ein Verbot von Hanfsamen keinen 
Sinn. Die Linkspartei.PDS setzt sich deshalb für die Aufhebung des Verbotes von Hanfsamen 
ein. 
 
 

Führerscheinregelung für Cannabiskonsumenten 
 
Noch immer werden Cannabiskonsumenten im Verkehrsrecht massiv benachteiligt. Trotz ei-
nes Grundsatzurteils des BVerfG reicht der bloße Besitz von Cannabis in vielen Fäl-
len/Bundesländern immer noch aus, um eine Überprüfung der Fahreignung auszulösen, z.B. 
bei gleichzeitigem Besitz einer Wasserpfeife oder wenn der Konsum bei Minderjährigen fest-
gestellt wird. Im Gegensatz zu Alkohol reicht schon der regelmäßige (nicht abhängige!) Kon-
sum von Cannabis aus, um die Fahrerlaubnis zu entziehen, selbst wenn der Betroffene nie be-
rauscht am Straßenverkehr teilgenommen hat. Und letztlich wird bei Alkohol ein Grenzwert 
angesetzt, bei dem schon eine spürbare Wirkung eintritt, bei Cannabis wird dagegen eine 
Null-Toleranz-Politik praktiziert, obwohl mit Sicherheit davon auszugehen ist, dass Cannabis 
zumindest keine größeren Auswirkungen auf die Fahrtauglichkeit hat als Alkohol. 
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5. Halten Sie es für sinnvoll, dass Cannabiskonsumenten bei der Überprüfung der Fahr-
eignung gegenüber Alkoholkonsumenten benachteiligt werden oder setzen Sie sich eher 
für eine Gleichbehandlung ein? 
 
SPD 
Wir setzen uns vornehmlich dafür ein, dass Kraftfahrzeugführerinnen und -führer ohne jegli-
che berauschende Substanzen am Straßenverkehr teilnehmen. Da mit verschiedenen psycho-
tropen Substanzen grundsätzlich unterschiedliche Rauschindikationen verbunden sind, ist eine 
gänzliche Gleichbehandlung schwierig. Damit aber eine mit der Messung der Blutalkohol-
konzentration vergleichbar verlässliche Überprüfung der Fahrtauglichkeit von Cannabiskon-
sumenten möglich wird, hat die SPD-geführte Bundesregierung zur Lösungsfindung eine 
Kommission eingesetzt. 
  
Bündnis 90/Die Grünen 
Das Bundesverwaltungsgericht hat inzwischen klargestellt, was Bündnis 90/Die Grünen seit 
langem fordern: der Besitz von Cannabis -ohne jeglichen Bezug zum Straßenverkehr - recht-
fertigt es nicht, an der Fahreignung des Betroffenen zu zweifeln und deshalb umfangreiche, 
kostenintensive Untersuchungen zu veranlassen. Wie bei Alkohol muss auch für Cannabis 
gelten: Nur wenn es konkrete Anzeichen gibt, dass der Betroffene den Drogenkonsum nicht 
von der Verkehrteilnahme trennen kann, sind solche Untersuchungen zulässig. Auch wenn die 
Praxis sich der o.g. Rechtssprechung inzwischen anzunähern scheint, streben wir Grünen eine 
gesetzliche Klarstellung an, um Auslegungsschwierigkeiten vorzubeugen. 
 
FDP 
Der Cannabiskonsum reduziert die Wahrnehmungs- und Reaktionsfähigkeit. Fahren unter 
Cannabiseinfluss gefährdet die Verkehrssicherheit. 
 
Die Linkspartei.PDS 
Die Linkspartei.PDS setzt sich für eine Gleichbehandlung von Cannabiskonsumenten und Al-
koholkonsumenten im Zusammenhang mit der Feststellung der Fahreignung ein. Aus diesem 
Grunde begrüßen wir aktuelle Gerichtsurteile, die fordern, dass auch bei offensichtlich vorlie-
gendem Cannabiskonsum die Fahruntüchtigkeit durch geeignete Schnelltests nachgewiesen 
werden muss. 
 
 
6. Wie stehen Sie zur Einführung von THC-Grenzwerten analog zu Alkohol, um die 
Verkehrssicherheit zu gewährleisten? 
 
SPD 
Wir wollen verlässliche Parameter, aufgrund derer zuverlässige Rückschlüsse auf die Fahr-
tüchtigkeit von Cannabiskonsumenten im Straßenverkehr gezogen werden können. Wie be-
schrieben, befinden wir uns im Rahmen der eingesetzten interdisziplinären Kommission in 
der Diskussion. Sobald hier wissenschaftlich fundierte Ergebnisse erzielt worden sind, streben 
wir die Etablierung eines Grenzwertes an. 
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Bündnis 90/Die Grünen 
Die Gleichbehandlung von Cannabis und Alkohol muss auch für die Ordnungswidrigkei-
tengrenze des Straßenverkehrsgesetzs gelten. Dies gilt unabhängig von der Frage, ob man bei 
beiden Drogen gleichermaßen eine 0-Promille-Grenze für vorzugwürdig hält oder nicht. Als 
Grenzwert für Cannabis hat das Bundesverfassungsgericht hier bereits 1ng THC/ml Blut fest-
gesetzt. Diese Rechtssprechung muss nun in den Gesetzeswortlaut übernommen werden. Dies 
dient der Rechtsklarheit und Rechtsanwendungsgleichheit. 
 
FDP 
Die Zahl der Autofahrer, die unter Drogeneinfluss stehend entdeckt werden, ist besorgniser-
regend ansteigend. Deshalb müssen Kontrollen an dieser Stelle sein und Schnelltests zum 
Einsatz kommen. Es müssen allerdings klare Grenzwerte gefunden werden, welcher THC-
Gehalt im Blut zur Fahruntüchtigkeit führt. THC ist noch Tage nach dem Konsum im Blut 
messbar, eine Fahruntüchtigkeit liegt dann jedoch nicht mehr vor. Die FDP plädiert dafür, 
hier Rechtsklarheit zu schaffen. 
 
Eine gleichgerichtete Behandlung von Cannabiskonsumenten und Alkoholkonsumenten ist 
sinnvoll. Wenn bei einer Straßenkontrolle z. B. ein Autofahrer mit einer Flasche Wodka in 
seiner unmittelbaren Umgebung angetroffen wird, wird die Polizei dies genauso zum Anlass 
einer Überprüfung nehmen können, wie bei dem Besitz von Cannabis. 
 
Die Linkspartei.PDS 
Wenn eine Gleichbehandlung von Alkohol- und Cannabis als sinnvoll erachtet wird, muss 
auch über einen THC-Grenzwert gesprochen werden. Dieser ist jedoch - anders als bei Alko-
hol - schwierig festzulegen, da die Wirkung von THC von zahlreichen Nebenbedingungen 
abhängig ist, die mit dem Konsum von Cannabisprodukten nicht direkt im Zusammenhang 
stehen. Prinzipiell vertritt die Linkspartei.PDS jedoch die Auffassung, dass der Konsum von 
Drogen wie Alkohol oder Cannabis und die Teilnahme am (motorisierten) Straßenverkehr ge-
nerell nicht zusammenpassen und plädiert aus diesem Grund für eine 0-Promille-Grenze bei 
Alkohol und eine 0 µ-Grenze bei THC. 
 
 

Legalisierung, Regulierung des Handels 
 
Seit Jahrzehnten wird über Sinn und Unsinn des Hanfverbotes diskutiert. Eine komplette Le-
galisierung/Regulierung des Hanfmarktes wird immer wieder angedacht und gefordert. Die 
Vorstellungen reichen dabei von Supermärkten über Beratungsstellen bis hin zu Fachgeschäf-
ten und Apotheken. Andere halten den Handel mit Hanf für die Ursache des Übels und wollen 
ihn mit allen Mitteln bekämpfen. 
 
7. Halten Sie das Verbot des Handels mit Genusshanfprodukten für sinnvoll? Werden 
Sie sich für eine Legalisierung/Regulierung des Marktes einsetzen? Oder wollen Sie eher 
die Strafverfolgung von Cannabishändlern noch weiter verschärfen? 
 
SPD 
Hanfgenussmittel unterliegen nicht allesamt dem Verbot des BtMG. Viele Produkte, wie 
Hanfsamen, Hanföl, Hanfmehl, oder THC-freie Hanfblätter sind frei verkäuflich. Im Hinblick 
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auf die THC-haltigen Produktbereiche wollen wir an der bestehenden Verbotsregelung fest-
halten. Wir sehen derzeit keine Veranlassung, ein Freigabesignal für eine berauschende Sub-
stanz zu geben. Auch die Weltgesundheitsorganisation lehnt eine Freigabe von THC-haltigen 
Hanfprodukten ausdrücklich ab und hält an dem obligatorischen Cannabisverbot der Sucht-
stoffübereinkommen der Vereinten Nationen fest. Deutschland ist zur Umsetzung der Über-
einkommen vertraglich verpflichtet. 
  
Bündnis 90/Die Grünen 
In unserem Wahlprogramm heißt es: Wir wollen eine rationale Drogenpolitik für mehr Si-
cherheit, die auf den Dreiklang aus Prävention, Hilfe und Entkriminalisierung setzt. Die Kri-
minalisierung der KonsumentInnen ist der falsche Weg, wenn der verantwortungsvolle Um-
gang mit Drogen das Ziel ist. Bei weichen Drogen wie Cannabis wollen wir unter Berücksich-
tigung des Jugendschutzes eine legale Abgabeform - wie in den Niederlanden - ermöglichen. 
 
FDP 
An dieser Stelle sieht die FDP nach derzeitigem Kenntnisstand keinen Handlungsbedarf. Sie-
he auch Antwort auf Frage 1 und 2. 
 
Die Linkspartei.PDS 
Die Linkspartei.PDS verfolgt eine Strategie, die in der Legalisierung von Cannabisprodukten 
münden soll. Aus diesem Grunde streben wir eine Legalisierung des Handels an und wollen 
regulierte Vertriebswege etablieren. 
 
 

Cannabis als Medizin 
 

Seit Jahren mehren sich die Anzeichen für sehr Erfolg versprechende Anwendungen von 
Cannabis als Arzneimittel. Patienten berichten in großer Zahl über die lindernden Wirkungen 
von Hanf in den verschiedensten Anwendungsbereichen. Einige davon sind in anderen Län-
dern bereits offiziell anerkannt. So gibt es auch immer mehr Länder, in denen der Zugang zu 
Cannabis für entsprechende Patientengruppen legalisiert und reguliert wird. Das gilt sowohl 
für pflanzliche Produkte wie Hanfblüten, als auch für Pharmaprodukte mit den wichtigsten 
Wirkstoffen. 
In Deutschland sind nur reine THC-Produkte zugelassen, vor allem Dronabinol. Diese sind 
aber enorm teuer und werden von den Krankenkassen meistens nicht erstattet. 
In der Konsequenz führt diese Rechtslage dazu, dass immer wieder Patienten wegen ihrer 
Cannabisnutzung angeklagt werden. 
 
8. Sehen Sie Handlungsbedarf bei der Anwendung von Cannabis als Medizin? 
 
SPD 
Unser Gesundheitswesen ist gut, auch im internationalen Vergleich. Jeder erhält notwendige 
medizinische Leistungen auf der Höhe des medizinischen Fortschritts. Das soll auch so blei-
ben. 
Die Leistungen der Krankenversicherung immer wieder dem Fortschritt der medizinischen 
Erkenntnis anzupassen, bleibt Aufgabe von medizinischer Wissenschaft und der Selbstver-
waltung von Krankenkassen und Leistungserbringern. 
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Anstrengungen, um wirksame Arzneimittel auf der Basis von Cannabis in den Verkehr brin-
gen zu können, werden befürwortet. Dies kann jedoch wie bei allen Arzneimitteln nur auf der 
Grundlage des Arzneimittelgesetzes (AMG) und des BtMG erfolgen. Danach müssen insbe-
sondere reproduzierbare Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit der eingesetzten Arz-
neimittel wissenschaftlich nachgewiesen werden. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, 
können die entsprechenden Wirkstoffe in die Anlage III des BtMG (verkehrsfähige und ver-
schreibungsfähige Betäubungsmittel) aufgenommen werden. Dies ist bislang aufgrund klini-
scher Prüfungen für die Cannabis-Wirkstoffe Nabilon und Dronabinol erfolgt. 
 
Bündnis 90/Die Grünen 
Ja. Cannabis als Medizin darf nicht anders behandelt werden als z.B. in der Medizin zugelas-
sene Opiate. Aus diesem Grunde trennen Bündnis 90/Die Grünen die Diskussion um Canna-
bis als Arzneimittel sehr deutlich von der Diskussion um die Entkriminalisierung bzw. Lega-
lisierung von Cannabis. Wir bevorzugen einen Ansatz, der beim Arzneimittelgesetz in Ver-
bindung mit dem Betäubungsmittelgesetz ansetzt. Wie ein derartiges Vorgehen im Detail aus-
sehen kann, entnehmen Sie bitte der Ihnen vorliegenden ausführliche Antwort der grünen 
Bundestagsfraktion auf eine ihrer Mailaktionen. 
 
FDP 
Die FDP hat sich in der letzten Legislaturperiode dieser Fragestellung angenommen. Sie hat 
eine Kleine Anfrage an die Bundesregierung (15/2331) eingebracht und in Gesprächen erör-
tert, ob das strikte Verbot von Cannabis dazu führt, dass Patientinnen und Patienten eine sinn-
volle Therapie vorenthalten wird. 
Auch wenn die wissenschaftlichen Untersuchungen noch keine abschließende Beurteilung zu-
lassen, deutet einiges darauf hin, dass bei bestimmten Erkrankungsbildern Cannabis eine The-
rapieoption sein könnte, die dann auch genutzt werden sollte. 
 
Die Linkspartei.PDS 
Ja, die Linkspartei.PDS sieht insbesondere in diesem Teilbereich einen dringenden Hand-
lungsbedarf. Kranken kann und muss es kurzfristig ermöglicht werden, für Heilung und Lin-
derung ihrer Leiden mit Hilfe von Cannabisprodukten zu sorgen. Wir sind enttäuscht, dass die 
Rot-Grüne Bundesregierung in diesem Bereich trotz anders lautender Versprechen seit sieben 
Jahren untätig ist. Bei einigen Krankheitsbildern ist die wäre Cannabis alternativlos (AIDS, 
Glaukom), in anderen Fällen könnte der Einsatz von Medikamenten, die wesentliche Neben-
wirkungen zeitigen, vermieden werden (Rheuma, Magersucht, Krebs). Hier muss schnell ge-
handelt werden, um Linderung für die Betroffenen zu erreichen. 
 
 
9. Wollen Sie die Strafverfolgung von Menschen beenden, die Cannabis nachweislich 
aus medizinischen Gründen nutzen, und sich für angemessenen Zugang zu Hanfarznei-
mitteln einsetzen? 
 
SPD 
Dort, wo Cannabis im Einklang mit arzneimittel- und betäubungsmittelrechtlichen Vorschrif-
ten als Medikament eingesetzt wird, findet eine Strafverfolgung selbstverständlich nicht statt. 
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Bündnis 90/Die Grünen 
Wie bereits in der Antwort zu Frage 8 angemerkt, setzen wir uns für einen anderen Weg ein. 
Ihr Vorschlag ist mit den anderen Parteien kaum umsetzbar, da diese Frage zu eng mit einer 
generellen Entkriminalisierung oder Straffreiheit von CannabiskonsumentInnen (für die wir 
uns weiterhin einsetzen) verquickt ist. Der Weg über das Arzneimittelgesetz erscheint uns, 
auch im Interesse derjenigen, die Cannabis zur Behandlung nutzen, eher zu einem Erfolg füh-
ren zu können. 
 
FDP 
Modelle anderer Länder, in denen Patienten Cannabis in der Apotheke auf Rezept erwerben 
können, sollten für die Entwicklung von Konzepten zum therapeutischen Einsatz von Canna-
bis ausgewertet werden. Allerdings macht die Verordnung durch einen Arzt, der im Zweifels-
fall für seine Behandlung haftet, eine Standardisierung der medizinischen Dosis notwendig 
die z. B. beim Rauchen nicht zu erreichen ist. Die Forschung in diesem Bereich muss deshalb 
intensiviert werden. 
 
Die Linkspartei.PDS 
Ja, wie bei anderen Personengruppen auch, will die Linkspartei.PDS die Strafverfolgung von 
Menschen, die Cannabisprodukte aufgrund einer medizinischen Indikation nutzen, beenden. 
Da in diesem Fall besonders vitale Interessen von Menschen betroffen sind, sehen wir einen 
besonders dringenden Handlungsbedarf. 
 
 

Hanf als Rohstoff 
 

Neben der Nutzung als Genussmittel wird die traditionelle Nutzung von Hanf als vielseitiger 
und umweltfreundlicher Biorohstoff in den letzten Jahren wiederentdeckt. Die Nutzung von 
Hanf wird einerseits staatlich gefördert, andererseits haben die Bauern und Verarbeiter Prob-
leme mit überzogenen bürokratischen Hürden, z.B. ständige penible Kontrollen oder unsinnig 
niedrige und nicht verbindliche THC-Richtwerte für Lebensmittel. 
 
10. Wie stehen Sie zur Nutzung von Hanf als Biorohstoff? Wollen Sie sich für eine ver-
stärkte Förderung von Hanf in der Landwirtschaft etc. einsetzten und bürokratische 
Hürden abbauen oder planen Sie eher, gegen Nutzhanf vorzugehen? 
 
SPD 
Der Anbau von Nutzhanf als Biorohstoff, z. B. für die Textilindustrie, wird von der SPD aus-
drücklich begrüßt. Insbesondere in den östlichen Bundesländern sind in den letzten Jahren 
große Investitionen getroffen worden, nicht zuletzt wurden dadurch neue Einkommens- und 
Beschäftigungsmöglichkeiten für die Landwirtschaft geschaffen. Dieses findet auch in der 
Entscheidung des EU-Agrarministerrates aus dem Juli 2000 Anerkennung, die eine verbindli-
che Förderung für die Verarbeitung von Hanf und kurzen Flachsfasern vorsieht. 
 
Es ist allerdings aus unserer Sicht unumgänglich, im Rahmen des Betäubungsmittelgesetzes 
den THC-Gehalt der aus Hanf gefertigten Produkte zu überwachen. 
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Bündnis 90/Die Grünen 
Bündnis 90/Die Grünen stehen sehr positiv zur vielfältigen Nutzung von Hanf als Biorohstoff. 
Im Rahmen unserer Strategie "Weg vom Öl" wollen wir auch im Bereich der stofflichen Nut-
zung Erdöl zunehmend durch nachwachsende Rohstoffe ersetzen. Hanf kann hierzu in ver-
schiedenen Bereichen einen Beitrag leisten. Dies sollte von der öffentlichen Hand auch beför-
dert werden. Eine verstärkte Hanfverwendung sollte vorrangig durch die Finanzierung von 
Forschung im Bereich von Produkt- und Produktionsinnovationen bei der Verarbeitung von 
Hanf und durch Investitionsförderung bei der Hanfverarbeitung gefördert werden. Dort, wo 
noch ordnungsrechtliche Hindernisse bestehen, sollten sie beseitigt werden, sofern keine As-
pekte der Produktsicherheit entgegenstehen. Die ideologische Verteufelung von Hanf muss 
dabei der Vergangenheit angehören. Einer zusätzlichen Anbauförderung von Hanf stehen wir 
allerdings eher zurückhaltend gegenüber. Denn im Zuge der EU-Agrarreform haben wir uns 
sehr für produktionsentkoppelte Agrarprämien eingesetzt. D.h. zukünftig soll der Landwirt 
nicht mehr durch Prämien für bestimmte Kulturen in seinen Anbauentscheidungen quasi 
planwirtschaftlich gelenkt werden, sondern nach Marktlage entscheiden, was sich anzubauen 
lohnt. 
 
FDP 
Hanf ist ein wertvoller Biorohstoff, der zu vielseitigen Zwecken einsetzbar ist. Die FDP be-
grüßt deshalb, dass der Hanfanbau sich positiv entwickelt. Sollte es dabei Behinderungen ge-
ben, die ohne Schaden für die Allgemeinheit abgebaut werden können, müssen sie umgehend 
beseitig werden. Die Forderung der FDP nach einem Abbau überflüssiger bürokratischer 
Hürde gilt auch hier. 
 
Die Linkspartei.PDS 
Durch die nicht nachvollziehbare Prohibition von Hanf ist es zu einem Rückschritt in der 
technologischen Entwicklung im Zusammenhang mit der Nutzung von Hanf als Rohstoff ge-
kommen. Die Linkspartei.PDS kritisiert diese Entwicklung, da Hanf ein ökologisch wertvol-
ler nachwachsender Rohstoff ist. Daher wird sich die Linkspartei.PDS auch künftig dafür ein-
setzen, dass Hanf eine besondere Förderung als Rohstoff erfährt, um den beschriebenen 
Rückschritt aufzuholen. Dies umfasst wie in anderen Bereichen auch die Beseitigung bürokra-
tischer Hemmnisse. 
 
 
Die Union hat als einzige große Partei unsere Anfrage bisher nicht beantwortet. Lesen 
sie hier die Antwort der CDU: 
 
"Sehr geehrt Damen und Herren, 
 
vielen Dank für Ihr Schreiben vom 22. Juli 2005 sowie für die Übersendung Ihrer "Wahlprüf-
steine Cannabis". 
 
Ich muss darauf aufmerksam machen, dass die Aufgabe einer Partei vor allem darin besteht, 
die Rahmenbedingungen und Leitlinien politischen Handelns zu formulieren. Die legislative 
Ausgestaltung der einzelnen Bereiche obliegt - auf Bundesebene - dem Deutschen Bundestag, 
die exekutive Umsetzung der Bundesregierung. 
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Ich bitte daher um Ihr Verständnis, dass wir gegenwärtig nicht auf Ihre detaillierten Fragen 
eingehen können. 
 
Grundsätzlich ist jedoch festzuhalten, dass die CDU Deutschlands mit den Zielen des "Deut-
schen Hanf Verbandes", die im Endeffekt auf eine vollständige Legalisierung der so genann-
ten "weichen" Droge Cannabis hinauslaufen, nicht konform geht, und diese Ziele daher bei 
der Gestaltung ihrer Politik auch nicht berücksichtigen wird. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Dr. Hans-Jörg Dietsche 
Referent Rechtspolitik 
CDU Deutschlands" 
 
 

Unsere Einschätzung der Parteien 

Aus den Anworten der Parteien auf unsere Wahlprüfsteine Cannabis und den Informa-
tionen aus den Parteiprogrammmen läßt sich die Zukunft der deutschen Drogenpolitik 
erahnen.  

SPD 
 
Die SPD ist wegen ihrer Hanfpolitik nicht zu empfehlen. Im Wahlprogramm werden Drogen 
nur nebulös als repressiv zu bekämpfende Phänomene genannt. Aufschlussreicher sind auch 
hier die Antworten auf die DHV- Wahlprüfsteine. Demnach stellt sich die SPD gegen jede 
Liberalisierung im Cannabisbereich. Die jetzige Situation wird für gut befunden und vertei-
digt. Auch in den Bereichen der "geringen Menge" und "Cannabis als Medizin" wird kein a-
kuter Handlungsbedarf gesehen - außer Studien. Interessant ist allerdings, dass die SPD 
grundsätzlich THC-Grenzwerte im Straßenverkehr befürwortet. 
Diese Antworten sind wie die gesamte Drogenpolitik der SPD stark geprägt von der 
Drogenbeauftragten Marion Caspers-Merk. So gab es seit 1998 niemanden in der SPD-
Fraktion, der sich ernsthaft mit Drogenpolitik befasst hätte. Seit Caspers-Merk Drogenbeauf-
tragte ist, verweist die Fraktion regelmäßig an sie, obwohl sie ja Kraft ihres Amtes eigentlich 
Regierungsvertreterin ist. Und die lässt keinen Zweifel an ihren Vorstellungen zum rechtli-
chen Status von Hanfgenussmitteln. 
 
Caspers-Merk: Um eins klarzustellen: Cannabis ist illegal, und das Rauchen von Cannabis ist 
gesundheitsschädlich. Wer einen Joint raucht, nimmt - verglichen mit einer Zigarette - die 
vierfache Menge an Teer auf. Darüber hinaus kann es zu psychischer Abhängigkeit kommen. 
Diese Tatsachen sind Grundlage unserer Politik. Der Handel mit Cannabis wird mit aller 
Konsequenz verfolgt. Focus-Interview, 08. 12. 2002 
 
Lediglich Einzelpersonen in den unteren Gliederungen der SPD und die JUSOS sprechen sich 
gelegentlich für eine Liberalisierung bei Hanf aus. 
Auf Bundesebene gibt es bei der SPD neben Caspers-Merk nur noch einen weiteren relevan-
ten Politiker, der sich zu Cannabis äußert, Innenminister Otto Schily. 

http://hanfverband.de/themen/wahlpruefsteine/wahlpruefsteine.html
http://hanfverband.de/themen/wahlpruefsteine/programm.html
http://www.spd.de/
http://www.spd.de/
http://hanfverband.de/themen/wahlpruefsteine/wahlpruefsteine.html?Partei=spd
http://hanfverband.de/themen/berliner_diskussion.html
http://hanfverband.de/themen/warum_hanf.html#nr_17
http://www.bundestag.de/mdb15/bio/C/caspema0.html
http://www.jusos.de/
http://www.bundesregierung.de/Regierung/Bundeskabinett-,867/Otto-Schily.htm
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Der bayrische Innenminister Günther Beckstein dankte Schily ausdrücklich, dass dieser die in 
Deutschland so konsequente Drogenpolitik auch gegenüber dem Ausland vertritt. In der Tat 
hält Schily seine Forderung an die benachbarten Niederlande aufrecht, man möge dort die so 
genannten Coffeeshops, die weiche Drogen frei anbieten, umgehend schließen. Ostthüringer 
Zeitung, 21/11/2003 
 
Bei anderen Drogen ist die SPD zumindest fortschrittlicher ist als die CDU. So wurden gegen 
den Widerstand der Union Drogenkonsumräume und das Modellprojekt zur Heroinvergabe 
durchgesetzt. Die SPD sieht in Drogenkonsumenten insgesamt eher Kranke als Kriminelle. 
Anders als bei der CDU kann man davon ausgehen, dass die SPD keine wesentlichen Ver-
schärfungen im Drogenbereich plant. Es soll nur alles so bleiben, wie es ist.  
 
 

CDU/CSU 
 
CDU und CSU sind aus Sicht von Hanffreunden eigentlich unwählbar - das schlimmste, was 
einem Kiffer passieren kann. In ihrem Wahlprogramm werden Drogen nur am Rande bzw. als 
Teil einer fürchterlichen Kriminalitäts- und Terror-Soße genannt, die es mit aller Gewalt zu 
bekämpfen gilt. Politiker der Unionsfraktionen sind bei dem Thema sehr aktiv und zwar im-
mer dann, wenn es darum geht, gegen Drogen(konsumenten) oder Legalisierungstendenzen 
zu wettern. Das Gedankengut ist fest ideologisch verankert, dass selbstbestimmter Drogen-
konsum nicht möglich sei und eine Legalisierung bzw. jede Form der Liberalisierung eine Ge-
fahr für Jugendliche und kranke Abhängige. Teilweise kommen von diesen Leuten groteske 
Forderungen wie die Schließung der Grenzen zu den Niederlanden, regelmäßige DNA-
Analysen und -Archivierung bei einfachen Drogenvergehen - oder die Senkung der Umsatz-
steuer auf das Grundnahrungsmittel Bier! 
Entsprechend dieser eindeutigen Einstellung ist in den südlichen unionsdominierten Ländern 
die Verfolgung von Cannabiskonsumenten am größten. Radikale Hausdurchsuchungen und 
Verurteilungen wegen Kleinstmengen sind in Bayern an der Tagesordnung. 
Um dem ganzen noch eins draufzusetzen, hat Angela Merkel den bayrischen Innenminister 
und drogenpolitischen Hardliner Günther Beckstein als Experten für Innen- und Sicherheits-
politik in ihr Kompetenzteam berufen, was Spekulationen weckt, dass er als zukünftiger In-
nenminister Drogen bekämpfen wird. 
Von der CDU/CSU-Fraktion geht am ehesten die Gefahr einer deutlichen Verschärfung der 
Drogenverfolgung nach der Wahl aus. 
 
Innenminister Dr. Günther Beckstein warnt vor der Verharmlosung der von sogenannten wei-
chen Drogen ausgehenden Gefahren: Cannabis ist nicht harmlos, wie manche falschen Pro-
pheten weismachen wollen. Haschisch und Marihuana haben nachweislich schädliche Aus-
wirkungen auf Körper und Psyche. Die bayerische Polizei wird deshalb weiterhin konsequent 
alle Formen der Drogenkriminalität bekämpfen. PM vom 07.04.2004 
 
Eine Legalisierung von Drogen wird es mit der CDU/CSU nicht geben. Drogenpolitik gehört 
zur Gesundheitspolitik und zielt auf Gesunderhaltung bzw. Wiederherstellung der Gesundheit 
- also Heilung der Drogenabhängigkeit ab. Wer nun propagiert, dass Drogenkonsum gestalt-
bar und in die Lebenswirklichkeit der Menschen integrierbar ist, gibt den Drogenabhängigen 

http://www.cdu.de/
http://www.csu.de/
http://www.regierungsprogramm.cdu.de/
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als heilbaren Patienten auf und verharmlost den Drogenkonsum in verhängnisvoller Weise. 
PM Gerlinde Kaupa, drogenpolitische Sprecherin CDU/CSU Fraktion, 19. Februar 2003  
 
 

Bündnis 90/Die Grünen 
 
Die Grünen stehen seit vielen Jahren klar zur Legalisierung von Hanf. Das findet man auch 
regelmäßig in der einen oder anderen Formulierung in den Wahlprogrammen und ist mittler-
weile ziemlich unumstritten. Darüber hinaus gibt es unterschiedliche Meinungen. Einige sind 
eher der Meinung, dass alle Drogenkonsumenten ein Defizit haben bzw. irgendwie krank 
sind. Immerhin wollen auch solche Grüne lieber helfen als kriminalisieren. Es gibt aber auch 
eine relevante Gruppe innerhalb der Grünen, die Drogenkonsum realistisch einschätzt und 
sich auch für Reformen einsetzt, die über Hanf hinausgehen. Es gibt auch entsprechende 
Arbeitsgruppen und Landesarbeitsgemeinschaften. Auch die Grüne Jugend steht dazu, den 
Markt für alle Drogen vernünftig regulieren zu wollen. In den Programmdebatten der Grünen 
wurden solche Vorschläge allerdings regelmäßig abgelehnt bzw. gar nicht befasst. Zumindest 
für Hanffreunde können die Grünen programmatisch aber ganz klar als Verbündete gewertet 
werden. 
Die Grünen haben allerdings ein Umsetzungsproblem. Gerade in Sachen Hanf haben sich in 
den letzten 7 Jahren grüner Regierungsbeteiligung keinerlei Fortschritte ergeben, so dass sehr 
viele, die große Hoffnungen in die Grünen gesetzt haben, mittlerweile sehr frustriert sind. Der 
DHV hat die Grünen durch seinen Protestmailer damit konfrontiert. In ihrer Antwort gestehen 
die Grünen die Erfolglosigkeit auf dem Gebiet ein und machen die SPD für diesen Stillstand 
verantwortlich. Angesichts der SPD-Positionen klingt das zunächst glaubhaft. Allerdings 
muss man auch sagen, dass in der Grünen Fraktion niemand sitzt, der sich mit Drogenpolitik 
hauptsächlich beschäftigt. Drogenpolitisch aktive MdBs bearbeiten immer auch gleich den 
gesamten Gesundheits- oder Rechtsbereich. Es ist also niemand da, der fachlich perfekt im 
Thema ist und mit hoher Motivation daran arbeitet. Das ist allerdings auch bei allen anderen 
Parteien so - abgesehen von der relativ dünnen Personaldecke der Grünen Bundestagsfraktion. 
Aus Bundesländern mit Grüner Regierungsbeteiligung ist übrigens auch keine Initiative zur 
Liberalisierung bei Cannabis mehr ausgegangen, seit Schleswig-Holstein Mitte der 90er Jahre 
einen Modellversuch zum Verkauf von Cannabis in Apotheken beantragte. 
Übrigens gibt es noch eine Stellungnahme der Grünen zum DHV-Protestmailer in Sachen 
Cannabis als Medizin.  
 
 

FDP 
 
Die Cannabispolitik der FDP ist von allen Parteien am wenigsten greifbar. Klar ist aber, dass 
die FDP gegen eine Legalisierung des Handels mit Cannabis ist. Im Wahlprogramm der FDP 
findet sich keinerlei Aussage zu Drogen. Auch hier kann man aber gut auf die Antworten auf 
die DHV-Wahlprüfsteine verweisen. Wie immer fordert die FDP auch hier eine Entbürokrati-
sierung der Verfahren und plädiert damit zumindest auch für eine moderate Entkriminalisie-
rung der Konsumenten. Immerhin hat die FDP auch zu den Fragen der Führerscheinregelun-
gen, Cannabis als Medizin und Nutzhanf vernünftige Ansichten. 
Auch in der praktischen Politik haben sich FDP-Politiker bei dem Thema immer zurückgehal-
ten. Allerdings gibt es einzelne Landesverbände, die eine Legalisierung von Cannabis befür-

http://www.gruene.de/
http://www.gruene.de/
http://www.bndrogenpolitik.de/
http://www.bndrogenpolitik.de/43/
http://www.gruene-jugend.de/
http://www.gruene-fraktion.de/
http://www.fdp.de/
http://wahlkampf.fdp.de/webcom/show_article.php/_c-584/_nr-3/i.html
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worten, z.B. Berlin. Zusammen mit den Jungen Liberalen (www.bekifft-ficken.de) versuchen 
sie, diese Position in den Parteiprogrammen zu verankern. Es könnte also sein, dass zur 
nächsten Wahl diese Einschätzung anders ausfällt.  
 
 

Die Linkspartei.PDS 
 
Bei der Linkspartei könnte man fast den Text über die Einschätzung der Grünen übernehmen, 
die beiden Parteien sind sich drogenpolitisch sehr ähnlich. Allerdings hat die Linkspartei im 
Gegensatz zu den Grünen bisher keine Aussagen zu Drogen im Entwurf des Wahlprogramms. 
Vielleicht ändert sich das noch, bis es verabschiedet wird. Aus den Antworten der Linkspartei 
auf die DHV-Wahlprüfsteine und anderen Papieren und Aussagen geht trotzdem ziemlich 
eindeutig hervor, dass die Linkspartei für eine Legalisierung von Cannabis ist. Darüber hinaus 
verlaufen die Diskussionen in der Linkspartei ähnlich wie bei den Grünen. Forderungen nach 
weitergehender Liberalisierung gibt es zwar - vor allem aus den Reihen der 
Jungendorganisation und von der Bundesarbeitsgemeinschaft Drogen bei der Linkspartei - sie 
finden aber keine Mehrheit. Programmatisch ist also kaum ein Unterschied auszumachen. Um 
eine weitergehende Kampagne junger Linksparteiler in Sachsen abzuwehren, berief sich die 
Linkspartei sogar noch vor kurzem selbst auf die Grünen: 
"Die Linkspartei.PDS spricht sich wie auch die Grünen oder die Jusos für eine Entkriminali-
sierung so genannter weicher Drogen wie Cannabis und eine Drogenpolitik aus, die Betroffe-
nen hilft statt sie zu kriminalisieren und Prävention forciert. Eine Freigabe harter Drogen 
entspricht nicht der Programmatik der Linkspartei.PDS." 09.08.05 
 
Auch die Frage, wie stark diese Programmatik letztendlich in die praktische Politik der 
Linkspartei einfließt, ist ähnlich kritisch zu bewerten wie bei den Grünen. Die Bundesländer, 
in denen die Linkspartei an der Regierung beteiligt ist, haben sich keinerlei Fortschritte erge-
ben. Einzige Ausnahme ist Berlin, wo auf Druck des DHV und der Opposition die "geringe 
Menge" zum Eigenverbrauch leicht erhöht wurde. 
Ein Lichtblick ist, dass der bekannte Drogenreformer und Richter Wolfgang Neskovic für die 
Linkspartei in den Bundestag kommen wird. Aber auch hier stellt sich die Frage, ob er sich 
auf Drogenpolitik konzentrieren wird, oder gleich den ganzen Rechtsbereich übernehmen 
wird.  
 
 

Unsere Wahlempfehlung 

Programmatisch gesehen können eigentlich nur Grüne und Linkspartei als kiffer-
freundlich bezeichnet werden. Die FDP steht für eine halbherzige Entkriminalisierung 
der Konsumenten, will aber den Schwarzmarkt so belassen, wie er ist, also keine legalen 
Strukturen für den Cannabishandel schaffen. CDU/CSU und SPD sind aus Sicht von 
Cannabiskonsumenten eigentlich nicht wählbar.  

Wer seine Wahlentscheidung zum großen Teil an liberaler Drogenpolitik festmachen und eine 
der 5 großen Parteien wählen will, muss sich also zwischen Grünen und Linkspartei entschei-
den. Beide haben sehr ähnliche drogenpolitische Vorstellungen, so dass letztendlich andere 

http://www.julis.de/
http://www.bekifft-ficken.de/
http://www.linkspartei.de/
http://sozialisten.de/service/download/dokumente/wahlprogramme/index.htm
http://www.pds-jugend.de/
http://sozialisten.de/partei/strukturen/agigs/view_html?zid=28534&bs=1&n=8
http://www1.pds-brandenburg.de/web/personen/vorstellung/000752/
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Themen den Ausschlag geben können, oder die Frage, welche Partei einem glaubwürdiger er-
scheint, sympathischer ist etc. 
Eine Entscheidungshilfe kann da zum Beispiel der Wahl-O-Mat sein, der auf unterhaltsame 
Art eine persönliche Wahlempfehlung erstellt. 
 
Und nun der vielleicht wichtigste Hinweis zum Schluss: Jeder, dem Cannabispolitik am Her-
zen liegt, sollte den Parteien mitteilen, warum er sie gewählt oder nicht gewählt hat. 
Das erhöht das Gewicht einer einzelnen Stimme enorm! Es reicht ein Dreizeiler: 
"Ich habe Ihnen diesmal meine Stimme gegeben, weil Sie sich für die Legalisierung von Can-
nabis einsetzen und erwarte von Ihnen, dass Sie das Thema die nächsten vier Jahre auch vo-
ranbringen!" 
"Ich hätte mir vorstellen können, sie dieses Jahr bei der Bundestagswahl zu wählen, habe aber 
wegen ihrer repressiven Drogenpolitik davon Abstand genommen." 
 
Hier die passenden Email-Adressen, der Parteizentralen:  

• SPD: pressestelle@spd.de 
• CDU: info@cdu.de / CSU: info@csu-bayern.de 
• Bündnis 90/Die Grünen; info@gruene.de 
• FDP: fdp-point@fdp.de 
• Die Linkspartei.PDS: bundesgeschaeftsstelle@linkspartei.de 

Natürlich lohnt sich eine solche Mail auch bei den Kandidaten des eigenen Wahlkreises. 
Schliesslich kämpfen sie speziell auch um eure Stimme. Wer in welchem Wahlkreis antritt 
erfährt man z.B. bei www.Kandidatenwatch.de  

http://www.wahl-o-mat.de/
mailto:pressestelle@spd.de
mailto:info@cdu.de
mailto:info@csu-bayern.de
mailto:info@gruene.de
mailto:fdp-point@fdp.de
mailto:bundesgeschaeftsstelle@linkspartei.de
http://www.kandidatenwatch.de/
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